
68

Die letzten Zeugen haben die Bühne des 

Commerzialbank-Untersuchungsaus-

schusses verlassen. Im Februar 2021 wur-

den die Befragungstage abgeschlossen. 

Jetzt stehen noch zwei Arbeitssitzungen 

auf dem Plan, bis im April der Abschluss-

bericht erscheinen soll. Die Befragung 

von Ex-Commerzialbank-Chef Martin 

Pucher war der Höhepunkt des sonst eher 

wenig aufschlussreichen U-Ausschusses. 

Pucher zeigte sich daran interessiert, wo 

gewisse Millionen hingekommen seien, 

und kritisierte die Aufsicht: „Ein wesent-

licher Teil unserer Blödheiten war die Fäl-

schung von Bankguthaben, und das wäre 

mir wahrscheinlich aufgefallen“, sag-

te er. Der ehemalige Commerzialbank-

Wirtschaftsprüfer Gerhard Nidetzky ant-

wortete auf die Frage, warum den Prüfern 

nichts aufgefallen sei: „Das sagen jetzt 

alle. Die Nationalbank, die Bankenauf-

sicht, der Steuerberater, die Presse. Die 

Wirtschaftsprüfer sind die Trottel.“ Diese 

hätten immer ein 1a-Zeugnis ausgestellt, 

erklärte der ehemalige Stellvertreter des 

Aufsichtsratsvorsitzenden: „Habe nie ge-

zweifelt, dass das nicht stimmen könn-

te.“ Die Causa Commerzialbank ist noch 

nicht abgeschlossen: Mehrere Klagen sind 

anhängig. Das Inventar der Commerzial-

bank-Filialen wird übrigens versteigert. 

Dazu gehören Häschen mit Commerzi-

albank-Logo, aber auch die Büroausstat-

tung von Pucher.

Finale in der Causa 
Commerzialbank

Kolumne

Die Glücksspielagenden werden aus 

dem Finanzministerium herausgelöst, 

gab Vizekanzler Werner Kogler bekannt. 

Sie sollen in eine unabhängige und wei-

sungsfreie Glücksspielbehörde übertra-

gen werden. Für die Lizenz- und Kon-

zessionsverfahren wird ein richterlicher 

Konzessionssenat zuständig sein. Damit 

soll eine Entpolitisierung dieses brisan-

ten Themas gelingen. Die Reaktion folgte 

rasch nach den Vorwürfen gegen Finanz-

minister Gernot Blümel, der einen sol-

chen Schritt selbst begrüßt hat.

Finanzministerium  
gibt Glücksspiel- 
Agenden ab

Verschmelzung 
überschuldeter 
Gesellschaften

Der Oberste Gerichtshof hat ent-
schieden, dass Gesellschaften mit 
negativem Eigenkapital auf ihre 
Muttergesellschaft „up-stream“ 
verschmolzen werden dürfen (OGH 
6 Ob 203/20a). Für Umgründungen 
bedeutet das Klarheit und Sicherheit 
in der Strukturierung, hatte doch 
der OGH in der vielbesprochenen 
Entscheidung vom 11.November 
1999 (6 Ob 4/99b) bei einer Down-
Stream-Verschmelzung noch 
geurteilt, dass die Verschmelzung 
nur bei positiven Vermögen der 
übertragenden Muttergesellschaft 
zulässig ist. Eine Jahre dauernde 
Diskussion der Einlagenrückge-
währ und des Gläubigerschutzes bei 
Kapitalgesellschaften folgte. Auch 
in späteren Entscheidungen stellten 
die Gerichte Gläubigerschutzerwä
gungen in den Vordergrund und 
verweigerten Verschmelzungen 
buchmäßig überschuldeter Gesell-
schaften. Nach der neuen OGH-
Entscheidung sind zunächst positive 
Verkehrswerte entscheidend. Bei 
einer reinen Buchwertbetrachtung 
jedoch kommt es nicht nur auf die 
buchmäßige Überschuldung der 
übertragenden Tochtergesellschaft 
an, sondern darauf, ob die überneh-
mende Muttergesellschaft nach der 
Verschmelzung buchmäßig über-
schuldet oder insolvent ist. Ist das 
nicht der Fall, sind keine weiteren 
Maßnahmen zum Gläubigerschutz 
zu setzen. Eine wertvolle Klarstel-
lung für die Praxis.
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